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Tagesordnung der 6. Sitzung des Rates der Stadt Dorsten am Mittwoch, 
24. März 2021, 17:00 Uhr im Gemeinschaftshaus Wulfen, 

 Wulfener Markt 5, 46286 Dorsten 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 
Punkt  

1 Aufhebung der Delegation der Entscheidungsbefugnisse des Rates auf den HFA 
nach § 60 Absatz 2 GO NRW 
 

2 Bekanntgaben 
 

3 Nachfolgeregelung für den ausgeschiedenen sachkundigen Bürger Adrian Deckers 
 

4 NKF-Gesamtabschluss 2018 
 

5 Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 
2019 
 

6 Jahresabschluss 2019 
 

7 Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen II. Halbjahr 2020 
- Bericht des Stadtkämmerers gem. § 83 Abs. 2 GO NRW 
 

8 Fortschreibung des Stellenplanes 2020/2021 
 

9 Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2024 
 

10 Änderungen im Investitionshaushalt 2020/2021 
- Fortschreibung der Investitionsliste 
 

11 Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2020 - 2021 
 

12 Änderung des Dezernatsverteilungsplanes 
 

13 Erneuter Erlass einer Satzung zur 10. Änderung der Gebührensatzung für die 
Friedhöfe der Stadt Dorsten 
 

14 Fortschreibung des Entwicklungskonzepts zur Steuerung des Einzelhandels in der 
Stadt Dorsten (Einzelhandelskonzept) 
- Beschluss über das Ergebnis des Beteiligungsverfahrens 
- Beschluss des Konzeptentwurfs 
 

15 Vorstellung des ersten Sozialberichtes der Stadt Dorsten 
 

16 Installierung von Photovoltaik auf Dächern städt. Gebäude 
 

17 Nachhaltiger Breitbandausbau - der Weg zum schnellen Internet und zur Zu-
kunftsfähigkeit unserer Stadt geht weiter 
- Antrag der SPD Fraktion vom 19.02.2021 
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18 Die Verkehrswende vorantreiben - Sharing is Caring 
- Antrag der Fraktion Grüne vom 02.03.2021 
 

19 Sachstandsbericht Extremwetterlagen 
- Antrag der Fraktion Grüne vom 04.03.2021 
 

20 Nachbestellung eines stellv. sachkundigen Bürgers in den Umwelt- und Planungs-
ausschuss 
- Antrag der CDU Fraktion vom 08.03.2021 
 

21 Rüge des Bürgermeisters in der Funktion als Verwaltungschef 
- Antrag der AfD Fraktion vom 08.03.2021 
 

22 Rüge des Ratsmitgliedes BJÖRN-Josef Oesing wegen Falscher  
Namensangabe 
- Antrag der Fraktion Die FRAKTION feat. DIE LINKE vom 11.03.2021 
 

23 Anfragen, Anregungen, Hinweise 
 

23.1 Auskunftsbegehren des Ratsmitgliedes Bernd Oesing 
- Anfrage der AfD Fraktion vom 08.03.2021 
 

23.2 Auskunftsverlangen des Ratsmitgliedes Simon Rodriguez Garcia 
- Anfrage der Fraktion Die FRAKTION feat. DIE LINKE vom 11.03.2021 
 

  
 
Nichtöffentliche Sitzung 
 
Punkt  

24 Bekanntgaben 
 

25 Anfragen, Anregungen, Hinweise 
 

25.1 Auskunftsbegehren des Ratsmitgliedes Bernd Oesing 
- Anfrage der AfD Fraktion vom 08.03.2021 
 

25.2 Auskunftsverlangen des Ratsmitgliedes Simon Rodriguez Garcia 
- Anfrage der Fraktion Die FRAKTION feat. DIE LINKE vom 11.03.2021 
 

 
Dorsten, 12.03.2021 
 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Der Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in den Städten 
Dorsten, Gladbeck und Marl 

 

 
 
 
 
 

Bekanntmachung des Grundstücksmarktberichts 2021 für das Stadtgebiet Dorsten 
 
 

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in den Städten Dorsten, Gladbeck und Marl hat 
per Umlaufbeschluss vom 09. März 2021 gemäß § 193 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
derzeit gültigen Fassung (BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit § 41 der Verordnung über die amt-
liche Grundstückswertermittlung Nordrhein-Westfalen (GrundWertVO NRW) in der derzeit gülti-
gen Fassung (GV. NRW. S 1186) für das Stadtgebiet Dorsten den Grundstücksmarktbericht 
2021 für den Berichtszeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 beschlossen. 

Der Grundstücksmarktbericht ist in digitaler Form im Informationssystem zum Immobilienmarkt 
BORISplus.NRW (www.boris.nrw.de/borisplus) veröffentlicht. 

Außerdem kann man während der Servicezeiten (Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 16.00 
Uhr, Freitag 8.00 bis 13.00 Uhr) in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, Halterner 
Straße 28, 46284 Dorsten Auskünfte zum Grundstücksmarktbericht erhalten. 

 
Dorsten, 09. März 2021 
 
gez. Dipl.-Ing. Schmidt 
Vorsitzende 
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Der Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in den Städten 
Dorsten, Gladbeck und Marl 

 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Bodenrichtwerte 2021 für das Stadtgebiet Dorsten 

 
 

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in den Städten Dorsten, Gladbeck und Marl hat 
per Umlaufbeschluss vom 23. Februar 2021 gemäß § 196 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der derzeit gültigen Fassung (BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit § 37 der Verordnung über 
die amtliche Grundstückswertermittlung Nordrhein-Westfalen (GrundWertVO NRW) in der der-
zeit gültigen Fassung (GV. NRW. S. 1186) für das Stadtgebiet Dorsten die neuen Bodenricht-
werte für baureifes Land (Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, gewerbliche Bauflächen 
und Sonderbauflächen) sowie für land- und forstwirtschaftliche Flächen zum Wertermittlungs-
stichtag 01.01.2021 beschlossen. 

Die Bodenrichtwerte sind in digitaler Form im Informationssystem zum Immobilienmarkt 
BORISplus.NRW (www.boris.nrw.de/borisplus) veröffentlicht. 

Außerdem kann man während der Servicezeiten (Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 
16.00 Uhr, Freitag 8.00 bis 13.00 Uhr) in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses,  
Halterner Straße 28, 46284 Dorsten Auskünfte über die Bodenrichtwerte erhalten. 

 
Dorsten, 09. März 2021 
 
 
gez. Dipl.-Ing. Schmidt 
Vorsitzende 
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Satzung zur 9. Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen  
für die Inanspruchnahme der im Stadtgebiet Dorsten bestehenden  

Tageseinrichtungen für Kinder, für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege 
und für die Teilnahme an den Angeboten der offenen Ganztagsschulen  

in der Stadt Dorsten (Elternbeitragssatzung) 
                                                           vom 15.03.2021 
  
 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Dorsten hat in seiner Sitzung am 24.02.2021 auf-
grund des § 7 des § 7 Absatz 1 in Verbindung mit § 41 Absatz 1 Buschstabe f und § 60 Absatz 
2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 
916), des § 90 Absatz 1 Sozialgesetzbuch VIII. in der Fassung der Bekanntmachung vom 
08.12.1998 (BGBl. S.3546), zuletzt geändert durch Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- 
und Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz – KICK) vom 08.09.2005 
(BGBl. I S. 2729) sowie des § 23 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern – Kin-
derbildungsgesetz (KiBiz) vom 29.11.2019 (GV.NRW: S. 462), folgende Satzung zur 9. Änderung 
der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der im Stadtgebiet 
Dorsten bestehenden Tageseinrichtungen für Kinder, für die Inanspruchnahme der Kinderta-
gespflege und für die Teilnahme an den Angeboten der offenen Ganztagsschulen in der Stadt 
Dorsten (Elternbeitragssatzung) beschlossen:  
 
 

§ 1 
 
 
§ 4 Abs. 4 wird geändert und erhält folgende Fassung: 
 
Werden Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreut, die nicht im Jugendamtsbezirk des 
Wohnsitzes gelegen ist, so kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune einen Kosten-
ausgleich von dem Jugendamt des Wohnsitzes verlangen. In diesen Fällen erfolgt die Kosten-
beitragserhebung nach § 51 KiBiz im Jugendamt des Wohnsitzes.  

 
§ 5 wird neu hinzugefügt und erhält folgende Fassung: 
 
Die Höhe der Beiträge nach den Absätzen 1 bis 4 ergibt sich aus der Anlage zu dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung zur 9. Änderung der Elternbeitragssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Be-

kanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung zur 9. Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inan-
spruchnahme der im Stadtgebiet Dorsten bestehenden Tageseinrichtungen für Kinder, für die 
Inanspruchnahme der Kindertagespflege und für die Teilnahme an den Angeboten der offenen 
Ganztagsschulen in der Stadt Dorsten (Elternbeitragssatzung) wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vorher beanstandet 

oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Dorsten, 15.03.2021 
 
 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Satzung zur 2. Änderung der Satzung 
für das Jugendamt der Stadt Dorsten 

vom 15.03.2021 
 

Aufgrund der §§ 69 ff. des Sozialgesetzbuches – Kinder- und Jugendhilfe – (SGB VIII) in der 
Fassung vom 14.12.2006 (BGBl. I S. 3134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.08.2013 
(BGBl. I S. 3464), in Verbindung mit § 3 Abs. 2 und § 5 Abs. 1 des Ersten Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – AG KJHG – in der Fassung vom 12.12.1990 (GV 
NRW S. 664) und § 7 Absatz 1 in Verbindung mit § 41 Absatz 1 Buchstabe f und § 60 Absatz 2 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Haupt- 
und Finanzausschuss der Stadt Dorsten in seiner Sitzung am 24.02.2021 folgende Satzung zur 
2. Änderung der Satzung für das Jugendamt der Stadt Dorsten beschlossen: 
 

      
 

§ 1 
 
§ 4 Abs. 3 wird um den Buschstaben I erweitert: 

 Eine Vertreterin/ ein Vertreter aus dem Integrationsrat. 

 

§ 5 Abs. 2 Buchstabe h wird ersatzlos gestrichen. 
 
 

§ 2 

 
In-Kraft-Treten 

Die Satzung zur 2. Änderung der Satzung für das Jugendamt der Stadt Dorsten tritt am Tag 
nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.   
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung zur 9. Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inan-
spruchnahme der im Stadtgebiet Dorsten bestehenden Tageseinrichtungen für Kinder, für die 
Inanspruchnahme der Kindertagespflege und für die Teilnahme an den Angeboten der offenen 
Ganztagsschulen in der Stadt Dorsten (Elternbeitragssatzung) wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vorher beanstandet 

oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Dorsten, 15.03.2021 
 
 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Dorsten 
 
 
 
Gemäß Ziff. 2 der Verwaltungsvorschrift zu § 5 Schiedsamtsgesetz NRW ist im Amtsblatt der 
Stadt Dorsten öffentlich bekannt zu machen: 
 
 
Neubestellung der Schiedspersonen für den Schiedsamtsbezirk Dorsten I  
(südl. der Lippe) 
 
In der Sitzung des Rates der Stadt Dorsten vom 16.12.2020 wurde: 
 

- Herr Peter Thissen, Auf dem Bergkamp 33, 46282 Dorsten, für die Amtszeit von 5 
Jahren zur Schiedsperson bestellt. 

 
- Frau Nicoline Bernhardine Sophia Freifrau von Keyserlingk, Kirchhellener Allee 55,  

46282 Dorsten, für die Amtszeit von 5 Jahren zur stellvertretenden Schiedsperson 
bestellt. 

 
 
 
Dorsten, 19.03.2021 

 
 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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